
 
 

 
1. Für alle Aufträge an KBTV Kabel-Fernsehen, Weitschön 60, 6250 Kundl, nachfolgend 
kurz KBTV genannt, gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
die jeweils aktuelle Preisliste. 
 
2. KBTV behält sich vor, Werbeaufträge bzw. Beitragsaufträge ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. Ansprüche im Zusammenhang mit Zurückweisungen von Werbeaufträgen 
können gegen KBTV nicht gestellt werden. Für den Inhalt der Einschaltung ist der 
Auftraggeber verantwortlich. 
 
3. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er sämtliche zur Verwertung erforderlichen 
Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte auf die von ihm gestellten Bild-, Daten- 
und/oder Tonträger erworben hat. Der Auftraggeber wird KBTV hinsichtlich sämtlicher 
Ansprüche Dritter schad- und klaglos halten. 
 
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die für die Abrechnung mit der AKM oder anderen 
Verwertungsgesellschaften erforderlichen Angaben bei der Übersendung der Unterlagen 
schriftlich bekannt zu geben. 
 
5. Der Auftraggeber ist im Falle einer Auftragsproduktion außerhalb des Sendenetzes von 
KBTV verpflichtet, für die Abrechnung mit der AKM oder anderen 
Verwertungsgesellschaften selbst Sorge zu tragen. 
 
6. Abgabetermin für sendefähige, produzierte Werbeeinschaltungen, ist spätestens 2 
Wochen vor der gewünschten Sendewoche. Redaktionsschluss ist jeweils Freitag der 
Abgabewoche. 
 
7. Vereinbarte Sendekosten, bzw. Sendekosten laut Preisliste verstehen sich für eine 
Wochenschleife (Samstag bis Freitag). KBTV kommt im Kabelnetz Kundl täglich um 
08/11/12/18/19/20/21/22/23 Uhr und im Kabelnetz Kramsach täglich um 15/16/18/20/22/23 
Uhr. 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 



 
 
 
 
 
8. Bei Sendungsausfall welcher von KBTV zu vertreten ist (technische Mängel) wird für 
den entgangenen Sendeeinsatz ein kostenfreier Ersatztermin angeboten. 
Darüberhinausgehende Ansprüche jeder Art (wie etwa Umsatzverlust, Verdienst-entgang, 
Zinsentgang, Ersparnisse, etc.) sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
9. Produktions- und Schaltkosten werden bei Auftragserteilung zu ca. 50% ver-rechnet, 
der Restbetrag ist vor der Erstausstrahlung nach Rechnungslegung netto Kassa fällig. 
KBTV kann die Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung zurück-stellen. 
 
10. Zahlungsbedingungen: Der Rechnungsbetrag ist nach Rechnungslegung netto Kassa 
zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen zum ortsüblichen Satz 
berechnet. 
 
11. Bei Zahlungsverzug oder Insolvenzverfahren entfallen Tarifnachlässe, Sonder- 
konditionen, Aktionsangebote und/oder Sondervereinbarungen. 
 
12. Für alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und KBTV gilt 
ausschließlich österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Rattenberg. 
 
Stand September 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 


